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Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels (Thüringer Klimagesetz 
- ThürKlimaG -)

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Folgen des Klimawandels bedrohen Ökosysteme und das Lebensum-
feld des Menschen insgesamt. Im Abkommen von Paris einigte sich die 
Weltgemeinschaft 2015 darauf, dass in der zweiten Hälfte des 21. Jahr-
hunderts nicht mehr klimaschädliche Gase ausgestoßen werden dürfen 
als der Atmosphäre durch Senken von Treibhausgasen, wie beispiels-
weise durch den Aufbau von Kohlenstoff in Wäldern, entzogen werden. 
Zur Erreichung der Ziele müssen alle Vertragsstaaten im Rahmen ge-
meinsamer, aber unterschiedlicher Verantwortlichkeiten Anstrengungen 
in diesem Sinne unternehmen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Abkommen von Paris ratifiziert 
und mit dem Klimaschutzplan 2050 ihren nationalen Klimaschutzbeitrag 
und die nötige Langfriststrategie festgelegt. Deutschlands Langfristziel 
ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. 

Da aufgrund der Langlebigkeit der Treibhausgase trotz aller Anstrengun-
gen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ein gewisses Aus-
maß an Klimaänderung bereits heute nicht mehr zu verhindern ist, sind 
neben umfangreichen Aktivitäten zum Schutz des Klimas auch Maßnah-
men zur Anpassung an die Folgen des nicht mehr vermeidbaren Klima-
wandels erforderlich.

Aufgrund der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland und 
der damit den Ländern für eigene Aufgaben zukommenden Gesetzge-
bungskompetenz soll in diesem Gesetz der Rahmen für den langfristi-
gen Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
in Thüringen geregelt werden. 

Für einen konsequenten Klimaschutz und für die Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels ist es notwendig, verbindliche Klimaschutzzie-
le für Thüringen festzulegen sowie verbindliche Mechanismen und Vor-
gaben für die Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung, Berichterstattung 
und Fortschreibung der klimapolitisch notwendigen Maßnahmen vorzu-
sehen. Hierzu bedarf es eines verbindlichen, langfristig angelegten und 
nachvollziehbaren gesetzlichen Rahmens. 
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B. Lösung

Erlass eines Thüringer Klimagesetzes als konkretisierende gesetzliche 
Grundlage, mit dem eine verlässliche Planungsgrundlage für die erfor-
derlichen Umsetzungsmaßnahmen geschaffen wird

C. Alternativen

Um einen angemessenen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgas-
emissionen zu erzielen und sich an die Folgen des Klimawandels anzu-
passen, sind weitreichende Änderungen in vielen Lebensbereichen in 
Thüringen erforderlich. Insbesondere der notwendige Umbau des Ener-
giesystems auf erneuerbare Energien, die Energieeinsparung und die 
effiziente Verwendung von Energie bringen Veränderungen für Unter-
nehmen, Bürger und die öffentliche Hand mit sich. Auf der Ebene des 
Bundes regelt der Klimaschutzplan 2050 (Beschluss der Bundesregie-
rung vom 4. November 2016) die Klimaschutzaktivitäten und Ziele. Das 
vorliegende Gesetz orientiert sich an den dortigen Zielen und nimmt eine 
Präzisierung mit Blick auf die Thüringer Verhältnisse vor. 

Ein rechtlicher Rahmen für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels sichert Verbindlichkeit, Kontinuität und Klarheit bei der 
Erarbeitung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. Die gesetz-
liche Fixierung von Treibhausgasminderungszielen und des Instrumen-
tariums zur Zielerreichung soll die Kontinuität und Effizienz beim Um-
bau des Energiesystems, bei der Treibhausgasminderung und bei der 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels sichern. Verbindliche Zie-
le und die Verankerung des administrativen Rahmens sowie der Selbst-
bindung der öffentlichen Hand sind eine wichtige Voraussetzung für sta-
biles und planbares Handeln und den Umsetzungserfolg der Klima- und 
Energiepolitik sowie der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. 
Eine gesetzliche Regelung ist notwendig, da hier wesentliche Rahmen-
bedingungen für die Zukunft Thüringens festgelegt werden und solche 
Festlegungen dem Gesetzgeber vorbehalten sind. 

Die Alternative wäre eine Strategie der Landesregierung, die aber die 
entsprechenden Regelungen eines Gesetzes nicht ersetzen kann. 

Über den gesetzlichen Rahmen für die Klima- und Energiepolitik sowie 
die Anpassung an die Folgen des Klimawandels hinaus soll die Maßnah-
mendiskussion maßgeblich der Integrierten Energie- und Klimaschutz-
strategie, dem Integrierten Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels sowie den kommunalen und gebäudespezi-
fischen Instrumenten vorbehalten bleiben. Daher wurde auf weiterge-
hende Konkretisierungen zur Umsetzung im Gesetz im Spannungsfeld 
zur nötigen Flexibilität verzichtet. 

D. Kosten

Das Gesetz setzt einen langfristigen rechtlichen Rahmen für Klimaschutz 
und Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Die sich ergebenden 
Kosten hängen ganz wesentlich von der konkreten Ausgestaltung ein-
zelner Maßnahmen ab. 

Zudem sind viele der mit dem Gesetz verbundenen Maßnahmen da-
rauf angelegt, langfristige Folgekosten zu vermeiden. So sollen Maß-
nahmen zur Anpassung langfristig Schäden aus dem Klimawandel be-
grenzen, Effizienzmaßnahmen und der Einsatz erneuerbarer Energien 
perspektivisch zu Entlastungen bei den Energiekosten oder zur Wert-
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schöpfung in Thüringen führen. Grundsätzlich zielen die Anforderungen 
des Gesetzes darauf ab, wirtschaftlich tragfähige Entwicklungen anzu-
stoßen und voranzubringen. Ein besonderer Kostenanteil liegt bei der 
Unterstützungsleistung des Landes zugunsten Dritter, die zwar einer-
seits flexibel angelegt ist, insgesamt aber erheblich zum Erreichen des 
Zwecks des Gesetzes beitragen soll.

Diese Unterstützungsoptionen werden im Folgenden jeweils benannt 
und anschließend gemeinsam hinsichtlich der finanziellen Auswirkun-
gen bewertet.

Soweit möglich, wird nachfolgend auch der Vollzugsaufwand dargestellt. 

Die §§ 1 bis 5 enthalten Normen, die die grundsätzliche Ausrichtung des 
Gesetzes sowie Ziele und Anforderungen formulieren, ohne unmittelbar 
konkret bestimmbare zusätzliche Kosten nach sich zu ziehen. Sie geben 
vielmehr vor, mit welcher Ausrichtung Mittel eingesetzt werden können. 

In den §§ 4 und 5 wurde mit "Unterstützung" bewusst eine Wortwahl 
vorgenommen, die neben klassischen Förderprogrammen jede Form 
der Hilfeleistung umfassen kann, zum Beispiel die Zurverfügungstellung 
von Amtswissen im Rahmen des Verwaltungshandelns zuständigkeits-
halber. Dies würde dann keine nennenswerten Kostenfolgen auslösen. 

Die Unterstützung für öffentliche Stellen steht unter Haushaltsvorbehalt. 
Jedoch wird insbesondere in Verbindung mit den §§ 8 und 9 deutlich, 
dass hier entsprechende Maßnahmen einzuplanen sind, um die Ziele des 
Gesetzes umzusetzen. Für die entsprechenden Unterstützungsleistun-
gen beabsichtigt die Landesregierung sich der Thüringer Energie- und 
GreenTech-Agentur (ThEGA GmbH) sowie finanzieller und personeller 
Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Ressourcen des Thüringer Mi-
nisteriums für Umwelt, Energie und Naturschutz zu bedienen. 

Die Kostenfolgen sind also variabel, hängen von der Situation des Haus-
haltes ab und insbesondere auch von Erkenntnissen, die im Rahmen des 
Prozesses zur Erstellung der Integrierten Energie- und Klimaschutzstra-
tegie nach § 6 gewonnen werden. Dieser Prozess rekurriert auf Maßnah-
men, die zur Zielerreichung geeignet sind. Hieraus können sich Förder-
optionen und Kosten ergeben, die jedoch nicht verpflichtend sind, und 
erst durch die Bestätigung dieser Strategie durch die Landesregierung 
und ihre Einordnung in den Haushalt beziffert werden können. Bei der 
Erstellung der Strategie werden Wechselwirkungen und Wirkungsbeiträ-
ge durch Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Union eben-
so berücksichtigt wie andere Landesstrategien sowie die Finanzierbar-
keit und Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen. 

Auch die Erstellung der Strategie wird im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz 
sichergestellt. Die Fortschreibung der Strategie nach § 6 ist alle fünf Jah-
re geplant und wird auf Kosten von jeweils etwa 200.000 Euro beziffert. 

§ 7 enthält eine "Sollregelung" für die Landesregierung und alle Behör-
den der unmittelbaren Landesverwaltung. Durch Soll-Bestimmungen ist 
die Behörde zum Handeln grundsätzlich verpflichtet, kann aber in Aus-
nahmefällen vom Eingreifen absehen, das Nichteingreifen muss sie aber 
begründen.

Bei den in § 7 Abs. 2 und insbesondere § 7 Abs. 3 geregelten Maßnah-
men handelt es sich um komplexe Maßnahmen, die viel Expertise er-
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fordern, um überhaupt Handlungsspielräume zu erkennen, und im Fall 
des Absatzes 3 - Organisation der unmittelbaren Landesverwaltung als 
"klimaneutral" - einen hohen finanziellen Aufwand bedeuten. Durch das 
Ziel, die unmittelbare Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 klimaneutral 
zu organisieren, entstehen Kosten für die Startbilanz und das Maßnah-
menkonzept sowie durch die Umsetzung der Maßnahmen. Den Kosten-
belastungen stehen hier Kosteneinsparungen insbesondere durch die 
effizientere Nutzung und die Einsparung von Energie gegenüber. Eine 
Abschätzung der Kosten ist erst nach Vorlage der Startbilanz und des 
Maßnahmenprogramms möglich. Die finanziellen Auswirkungen der Er-
stellung einer CO2-Startbilanz und der Erarbeitung eines Konzeptes mit 
Entwicklungs- und Reduktionspfaden wird sich auf rund 90.000 Euro 
belaufen. Diese Kosten werden im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie 
und Naturschutz abgedeckt. Die Kosten der ressortspezifischen Maß-
nahmendefinitionen und deren Umsetzung können erst darauf aufbau-
end abgeschätzt werden und sind im Rahmen der jeweils zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel und -budgets von den jeweiligen Ressorts 
zu finanzieren.

Das Gesamtvolumen der Maßnahmen zur klimaneutralen unmittelbaren 
Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 dürfte insgesamt erhebliche Res-
sourcen der Ressorts in Anspruch nehmen. Ein Großteil dieser Mittel 
ist ohnehin im Zuge der turnusmäßigen Sanierung fällig. Einem Vorzie-
hen der Maßnahmen stehen frühere jährliche Einsparungen gegenüber. 

Die Maßnahmen können nur nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsge-
setze beziehungsweise im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
öffentlicher Stellen umgesetzt werden. Gleichzeitig ermöglicht die Vor-
gabe der Vorbildwirkung öffentlicher Stellen den gezielten Mitteleinsatz. 

Zudem existieren auch umfangreiche Förderprogramme zum Beispiel 
des Bundes, die in Bezug auf § 7 Abs. 4 in Anspruch genommen wer-
den können. 

Hinsichtlich der Kostenfolgen bedeutet dies, dass sie nicht abschließend 
abschätzbar sind, weil dabei auch andere Belange des Haushaltes zu 
berücksichtigen sind und gegeneinander abgewogen werden müssen. 
Zugleich stellen die hier aufgezeigten Kosten in der Regel eher Inves-
titionen dar und weisen damit auch Potenzial zum Einsparen von Be-
triebskosten auf. Zur Unterstützung der öffentlichen Stellen und Behör-
den der unmittelbaren Landesverwaltung sind Mittel nach Maßgabe der 
jeweiligen Landeshaushaltsgesetze flexibel vorzusehen. 

Für § 8 gilt hinsichtlich der Abschätzung von Kostenfolgen das zu § 7 
Ausgeführte. 

Im Einzelnen gilt:

Die Maßnahmen sind freiwillig, insofern würden den Gemeinden und 
Landkreisen keine Kosten entstehen. Möglicherweise können erst durch 
Förderprogramme des Landes im erforderlichen Umfang Aktivitäten der 
Gemeinden und Landkreise angereizt werden. Die Fördervolumina müs-
sen sich dann in dem eingangs genannten Rahmen bewegen. Dies vo-
rausgeschickt, ergibt sich folgendes Bild:

Die Erfahrung mit im Zuge der nationalen Klimaschutzinitiative geförder-
ten Klimaschutzkonzepten zeigt, dass ein Aufwand für die Konzepter-
stellung von etwa zwei Euro pro Einwohner angenommen werden kann. 
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Derartige Konzepte können als erweiterte Klimaschutzstrategien bezie-
hungsweise Wärmeanalysen und -konzepte betrachtet werden. Dazu 
kommen die Kosten für das eigene Personal der Gemeinden und Land-
kreise für die Erstellung der Analysen, Strategien und Konzepte. Diese 
werden mit etwa einem Personalaufwand von einem Vollzeitäquivalent 
pro 100.000 Einwohner beziffert. Diese Analysen, Strategien und Kon-
zepte sollten etwa alle fünf Jahre überarbeitet werden. 

Für die Konzepte und Strategien nach § 8 ergeben sich - unter Zugrun-
delegung dieser Annahme und im Fall einer weitgehenden freiwilligen 
Erstellung solcher - Kosten von etwa einer Million Euro pro Jahr für Ge-
meinden und Landkreise. Zur Erstellung der Konzepte und Strategien 
ist dementsprechend eine Förderung und Unterstützung sinnvoll, um 
den Gemeinden und Landkreisen dies zu ermöglichen. Weiterhin soll-
te das Land Mittel für die Umsetzung der sich aus den Strategien und 
Konzepten ergebenden Maßnahme zur Verfügung stellen, um den Land-
kreisen und Gemeinden ihre Vorbildwirkung nach § 7 Abs. 4 zu ermög-
lichen. Der Umfang dieser Unterstützung ist jedoch abhängig von der 
Haushaltsgesetzgebung. 

Das Gesetz billigt den Gemeinden und Landkreisen das Recht zu, zur 
Erstellung von Klimaschutzstrategien und für Wärmeanalysen und -kon-
zepte die dafür erforderlichen Energiedaten bei Energie-, Gewerbe-, 
Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen sowie öffentlichen Stellen 
anzufordern. Gleichzeitig sind die entsprechenden Stellen verpflichtet, 
erforderliche und verfügbare Energiedaten zu übermitteln. 

Folgende Daten kommen dafür in Frage: Energieverbrauchsdaten für 
Strom, Wärme, Erdgas oder andere Brennstoffe sowie Mengendaten 
für die Abschätzung von Abwärme- und Erneuerbare-Energien-Poten-
zialen. Regelmäßig sind solche Daten nur dann erforderlich, wenn das 
betreffende Unternehmen einen substantiellen Anteil des Energiever-
brauchs oder der Energieerzeugung der Gemeinde oder eines Quar-
tiers darstellt oder darstellen könnte. Daher können als betroffene Un-
ternehmen energieintensive Unternehmen, für die jeweilige Gemeinde 
strukturell bedeutende Unternehmen, Landwirtschaftsbetriebe ab einer 
bestimmten Größe, Unternehmen der Wasser-, Abwasser- und Abfallwirt-
schaft, des verarbeitenden Gewerbes ab einer bestimmten Größe sowie 
Energieversorgungsunternehmen identifiziert werden. Bei den genann-
ten Unternehmen gibt es sicherlich Überschneidungen. Der Arbeitsauf-
wand aller Unternehmen wird insgesamt auf unter 100.000 Euro pro Jahr 
geschätzt, wenn man annimmt, dass derartige Konzepte alle fünf Jah-
re fortgeschrieben und nicht alle Gemeinden und Landkreise derartige 
Daten erheben werden. 

Demgegenüber wird der zusätzliche Aufwand zur Konzepterstellung für 
öffentliche Fernwärmeunternehmen in Summe auf etwa 1.500.000 Euro 
geschätzt, wobei der Großteil in den Jahren nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes bei den öffentlichen Fernwärmeunternehmen anstehen wird. 
Die Mehraufwendungen entstehen, da die Unternehmen außerhalb ihrer 
normalen Betrachtungszeiträume ein Konzept für die langfristige CO2-
Minderung aufstellen müssen. Die Kosten, die für eine Umsetzung des 
Konzepts entstehen, können nicht mehr den Kosten des Gesetzes zu-
gerechnet werden. Bei bis zu 30 Fernwärmeunternehmen wird je nach 
Größe und Art der derzeitigen Erzeugungsstruktur von Kosten zwischen 
10.000 und 100.000 Euro für dieses Konzept nach § 8 Abs. 6 ausge-
gangen. 
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Für die Maßnahmen nach § 8 Abs. 2 und 3 stellt der Bund im Rahmen 
der nationalen Klimaschutzinitiative, aber auch durch die Kreditanstalt 
für Wideraufbau und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-
le, Mittel für Städte, Gemeinden und Landkreise als Förderung zur Ver-
fügung. Durch gezielte Unterstützung des Landes bei diesen Maßnah-
men kann der Anreiz für Gemeinden und Landkreise zur Durchführung 
der Maßnahmen erhöht werden. Daneben sind ebenfalls Mittel zur fach-
lichen Unterstützung und Beratung zu den entsprechenden Strategien 
und Konzepten im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten vorzu-
sehen. Für die öffentliche Fernwärmeversorgung sollte mittelfristig un-
ter Beachtung der wirtschaftlichen Lage und der Rahmenbedingungen 
des Bundes eine Unterstützungsleistung zur Umsetzung der Konzep-
te geprüft werden. 

§ 9 enthält ebenfalls Sollregelungen - so dass auch hier das unter § 7 
Gesagte gilt. 

Für § 9 Abs. 1 gilt, dass sich die Sollregelung als Zielbestimmung darauf 
bezieht, sich an dem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu orien-
tieren. Dies bedeutet aber gerade nicht, dass dieser Standard in jedem 
Fall erreicht werden muss. Normziel ist vielmehr, dass eine Entwicklung 
hin auf niedrigere spezifische Verbräuche und höhere Energieeffizienz 
sowie einen höheren Anteil erneuerbarer Energien erreicht werden soll.

Auch § 9 Abs. 4 enthält eine Sollregelung, die eine Verpflichtung als Re-
gel/Ausnahme-Tatbestand auslöst. Hier reicht der Maßnahmenkatalog 
von der Durchführung der Maßnahmen selbst bis zu vorbereitenden Pla-
nungsaktivitäten als mildestes Mittel, von denen auch dann abgesehen 
werden kann, wenn eine Sanierung oder der Einsatz erneuerbarer Ener-
gien ersichtlich nicht in Betracht kommt, etwa weil die Gebäudesubstanz 
die Maßnahme nicht lohnt oder die Maßnahme für den Gebäudeeigen-
tümer aufgrund seiner persönlichen Lebenssituation nicht in Betracht 
kommt. Aus der Sozialpflicht des Eigentums ergibt sich aber, dass ein 
Eigentümer die Verantwortung für die Emissionen seiner Liegenschaft 
übernehmen muss. Als Grundvoraussetzung ist dafür erforderlich, dass 
er sich selbst Aufklärung darüber verschafft, wo er mit seinen Emissionen 
steht. Nur in Ausnahmefällen kann von der Verpflichtung, sich Selbst-
aufklärung über das eigene umweltschädliche Handeln zu verschaffen, 
abgesehen werden. Eine Beteiligung an den Kosten ist dem Eigentümer 
also zuzumuten. Andererseits ist die Bereitschaft, Klimaschutzmaßnah-
men tatsächlich auch durchzuführen, abhängig von entsprechenden An-
reizen, so dass das Land dazu Mittel und Expertise im Rahmen verfüg-
barer Ressourcen bereitstellen und organisieren sollte.

Es handelt sich um einen lang angelegten Prozess, der sich im Ergeb-
nis über mehrere Jahrzehnte hinziehen muss. Entsprechend komplex 
ist die Kostenfolgenabschätzung. Sie hängt von technischen Entwick-
lungen genauso ab wie von möglichen Förderungen seitens des Bun-
des und der Europäischen Union. 

Hier ist allerdings davon auszugehen, dass der Bund seine diesbezügli-
chen Aktivitäten stark ausbauen muss. Nur so kann er seine eigenen Kli-
maschutzziele erreichen. Die Fortschreibung der bisherigen Maßnahmen 
reicht dazu keineswegs aus. Im Verkehrssektor haben sich die Emissio-
nen in den letzten Jahren erhöht und die Industrie soll nicht überobliga-
torisch belastet werden. Letzteres wäre der Fall, wenn der Wärmesek-
tor, der sich ganz wesentlich aus privatem Verbrauch zusammensetzt, 
nicht mit in die CO2-Minderungsaktivitäten einbezogen würde. Daraus 
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leitet sich ab, dass die hier entstehenden Kosten nicht in anderen Sek-
toren günstiger kompensiert werden können. 

Dies vorausgeschickt wird mit folgenden bereichsspezifischen Kosten 
für Gebäudeeigentümer gerechnet:

Es kann nicht genau abgeschätzt werden, für welchen Anteil der Ge-
bäude künftig welche Maßnahmen umgesetzt werden. Grob kann ver-
mutet werden, dass für etwa 30 Prozent der Gebäude die Instrumen-
te nach § 9 Abs. 3 in Anspruch genommen werden, und für die anderen 
etwa 70 Prozent der Gebäude die Anforderungen schon jetzt oder bis 
zum Jahr 2030 durch den wirtschaftlichen Einsatz erneuerbarer Ener-
gien oder über die Versorgung mit Fernwärme entweder mit einem An-
teil von mindestens 75 Prozent hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung 
oder von mindestens 25 Prozent erneuerbarer Energien erfüllt werden. 
Für die Instrumente nach § 9 Abs. 3 bestehen weiterhin Förderprogram-
me. Auch können Maßnahmen für mehrere Gebäude zusammengeführt 
werden, zum Beispiel durch zertifiziertes Energiemanagement. Weiter-
hin können durch die Erhöhung der Beratungsintensität und die Bereit-
stellung entsprechender Informationen durch das Land die Verfahren 
vermutlich vereinfacht und die durchschnittlichen Kosten je Gebäude 
gesenkt werden. Darüber hinaus können bei den Managementtools be-
reits vorhandene Nachweise eingesetzt werden. Die Nachweise nach 
Absatz 3 sollen etwa alle fünf Jahre erneuert werden. Unter Zugrunde-
legung dieser Annahme werden die zusätzlichen Kosten für Gebäudeei-
gentümer in Thüringen insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen nach 
§ 9 Abs. 4 in Bezug auf Absatz 3 mit etwa fünf Millionen Euro jährlich ab 
etwa dem Jahr 2025 geschätzt. Der gebäudespezifische Aufwand liegt 
je nach Art der Instrumente, nach Gebäudestruktur und nach bereits er-
brachten Vorleistungen zwischen 50 und 1.000 Euro. Diese Kosten fal-
len beim jeweiligen Gebäudeeigentümer nur im Rahmen seiner wirt-
schaftlichen Möglichkeiten an. Gleichzeitig sind, um den Emissionspfad 
zu erreichen, bereits vorher entsprechende Anreize durch Beratung, In-
formation und Förderung im Gebäudesektor notwendig. Dazu gehört die 
Förderung von Gebäudechecks sowie von Beratungsgutscheinen zur 
Umsetzung der Maßnahmen inklusive entsprechender Öffentlichkeits-
wirkung. Dies kann nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel erfolgen.

Im Rahmen der den Bereich der Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels betreffenden Regelungen in den §§ 10 bis 12 ergeben sich kei-
ne zusätzlichen Kosten durch dieses Gesetz, weil Maßnahmen zur An-
passung an die Folgen des Klimawandels aus anderen gesetzlichen 
Vorschriften - insbesondere zur Gefahrenabwehr - schon vorgegeben 
sind. Das Gesetz selbst organisiert lediglich zusätzliche Expertisen dazu, 
damit sich das Land weitere Aufklärung für die Entwicklung verschafft, 
zunächst in Form genauerer Prognosen zur weiteren Entwicklung des 
Klimas und daran anknüpfend dann über zielgenauere und effizientere 
Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die über 
den bisherigen Wissensstand hinausgehen. Für das indikatorengestütz-
te Klimafolgenmonitoring und die Bilanzierung und Fortschreibung des 
integrierten Maßnahmenprogramms zur Anpassung an den Klimawan-
del in Thüringen werden Mittel des zuständigen Ministeriums in Höhe 
von etwa 300.000 Euro alle fünf Jahre aufgewendet. Die beschriebenen 
Unterstützungsleistungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Arbeit 
der Thüringer Klimaagentur als Teil der Thüringer Landesanstalt für Um-
welt und Geologie, die spezifische Daten für Thüringen insgesamt so-
wie für Landkreise und Gemeinden aufbereitet. Diese Aktivität ist mit 
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entsprechender Öffentlichkeitsarbeit und Workshops mit externen Kos-
ten von etwa 20.000 Euro pro Jahr verbunden. Die Planung und Umset-
zung der Maßnahmen sowohl beim Land als auch bei den Gemeinden 
und Landkreisen muss im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel erfolgen. Für Maßnahmen zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels sollen verstärkt bestehende Förderprogram-
me genutzt werden. 

Im Ergebnis ist damit zu rechnen, dass das Land durch effiziente Maß-
nahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels Kosten spart. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn dadurch der Eintritt von Scha-
densereignissen vermieden oder der Schadensumfang reduziert wird. 

Sowohl Klimaschutz als auch Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels können zusammenfassend als Querschnittsaufgaben definiert wer-
den, die im Verwaltungshandeln berücksichtigt werden müssen. 

Zur Umsetzung des Gesetzes werden die vorhandenen Ressourcen des 
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz, der Thü-
ringer Klimaagentur und der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur 
herangezogen. Zur unmittelbaren Umsetzung des Gesetzes, das heißt 
zur Kontrolle und zum Vollzug des Gesetzes, wird ein Personalmehrauf-
wand von drei Vollbeschäftigtenäquivalenten im Geschäftsbereich des 
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz geschätzt. 
Dies entspricht etwa 200.000 Euro pro Jahr. Der aus dem Gesetzent-
wurf resultierende Aufgabenmehraufwand wird im Ergebnis im Rahmen 
der dem zuständigen Ministerium zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel und personellen Ressourcen gedeckt. 

Die Kosten beim Land liegen vor allem in der finanziellen und sonsti-
gen Unterstützung der genannten Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind 
weitgehend flexibel. Erst wenn die Finanzierungsmöglichkeiten gegeben 
sind und die Expertise personell und wirtschaftlich organisiert werden 
kann, kommen die Maßnahmen voll zur Anwendung, ansonsten besteht 
Gefahr, dass sie nicht angewendet werden. 

Hinsichtlich der Kostenfolgen bedeutet dies, dass sie nicht abschätzbar 
sind, weil dabei auch andere Belange des Haushaltes zu berücksichti-
gen sind und gegeneinander abgewogen werden müssen (zum Beispiel 
innere Sicherheit und Soziales). Zugleich bedeutet dies aber auch, dass 
nur eine adäquat umfangreiche Finanzierung der Maßnahmen durch das 
Land sowohl bei der Konzeption als auch bei der Umsetzung das Errei-
chen der langfristigen Ziele möglich macht. 

Zusammenfassend kann diese Unterstützung aus folgenden Elemen-
ten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltmittel bestehen: 
 - Unterstützungen nach § 4,
 - Anpassung von Förderung und zusätzliche Unterstützung der nach-

haltigen Mobilität nach § 5, 
 - Unterstützung der Maßnahmen der Integrierten Energie- und Klima-

schutzstrategie nach § 6, 
 - Unterstützung der Vorbildwirkung öffentlicher Stellen und aller Be-

hörden der unmittelbaren Landesverwaltung, vor allem in den Sek-
toren Gebäude und Verkehr, nach § 7, 

 - inhaltliche Unterstützung, Information und Beratung durch das Land 
sowie Förderung von Klimaschutzstrategien, Wärmeanalysen und 
Wärmekonzepten sowie des eigenen Energie- und Klimaschutzma-
nagements bei den Landkreisen und Gemeinden nach § 8 sowie in 
Kombination mit § 7 Unterstützung der Vorbildwirkung, 
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 - Unterstützung der Fernwärmeversorgung entsprechend der Konzep-
te nach § 8 Abs. 5, 

 - Konzeptions- und Unterstützungsleistungen nach § 9 durch das Land 
für Gebäudeeigentümer, inklusive der Förderung von individuellen 
Sanierungsfahrplänen, Gebäudeenergiechecks und sonstiger Instru-
mente nach Absatz 3 sowie Unterstützung von Innovationsprojekten 
und Pilotvorhaben mit Multiplikatorenwirkung in der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft, Heizungstausch und Beratungsgutscheine oder

 - Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützungsleistungen für Anpassungs-
konzepte und Pilotmaßnahmen nach den §§ 11 und 12. 

Trotz der flexibel angelegten Finanzierung gilt, dass mit einem entspre-
chenden Engagement des Landes die Investitionsanreize gesteigert und 
Wertschöpfungs-, Arbeitsplatz- und Einkommenseffekte für Thüringen er-
zielt werden können. Zur Verfügung stehende Gelder des Bundes und 
der Europäischen Union, die vorrangig vor Landesmitteln genutzt werden 
sollen, können dann auch verstärkt für Thüringen eingeworben werden. 
Gleichzeitig gelingt es damit, die Zukunftsfähigkeit der Städte und Ge-
meinden ebenso zu erhöhen wie den Gebäudebestand zu erneuern und 
damit zu erhalten. Allein für Energie werden in Thüringen jährlich mehre-
re Milliarden Euro aufgewendet. Je früher es gelingt, den Anteil der fos-
silen Energieträger, die fast ausschließlich importiert werden müssen, 
zurückzudrängen, umso höher ist der sich kumulierende Einspareffekt 
für Thüringen insgesamt. Für das Erreichen der Ziele wird eingeschätzt, 
dass mindestens zehn Millionen Euro jährlich zusätzlich an Landesmitteln 
für die Unterstützungsleistung zugunsten Dritter zur Verfügung stehen 
müssen, um den nötigen Impuls für Klimaschutz und Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels in Thüringen entsprechend dieses Gesetzes 
zu gewährleisten. Eine weitere Aufschlüsselung auf einzelne Unterstüt-
zungsleistungen ist derzeit nicht möglich. Die Unterstützungsleistungen 
sind aber nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
nach Maßgabe der jeweiligen Landeshaushaltsgesetze möglich. 

Genauso wichtig ist es aber, die fortlaufenden Ausgaben des Landes hin-
sichtlich der Auswirkungen für Klimaschutz und Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels zu überprüfen und anzupassen. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An den
Präsidenten des Thüringer Landtags
Herrn Christian Carius
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

Erfurt, den 9. Januar 2018

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Thüringer Gesetzes zum Klimaschutz und zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels (Thüringer Klimagesetz - ThürKlimaG -)"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 24./25./26. Januar 2018.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
(Thüringer Klimagesetz - ThürKlimaG -)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck des Gesetzes
§ 2 Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz und 

zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Zweiter Abschnitt 
Klimaschutz

§ 3 Klimaschutzziele
§ 4 Klimaverträgliches Energiesystem
§ 5 Nachhaltige Mobilität
§ 6 Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie
§ 7 Vorbildwirkung der öffentlichen Stellen
§ 8 Kommunaler Klimaschutz und öffentliche Fern-

wärmeversorgung
§ 9 Klimaneutraler Gebäudebestand

Dritter Abschnitt 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels

§ 10 Ziele der Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels

§ 11 Integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels

§ 12 Kommunale Maßnahmen zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels

Vierter Abschnitt 
Monitoring, Zuständigkeiten

§ 13 Monitoring und Fortschreibung
§ 14 Beiräte
§ 15 Behördliche Überwachung und Zuständigkeit

Fünfter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 16 Verordnungsermächtigung
§ 17 Gleichstellungsbestimmung
§ 18 Inkrafttreten

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Zweck des Gesetzes

(1) Mit diesem Gesetz werden Ziele zur Treibhausgasmin-
derung und zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels in Thüringen festgelegt. Zusätzlich wird ein rechtlicher 
Rahmen für das Erarbeiten und Umsetzen von Maßnah-
men sowie das Monitoring gesetzt.
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(2) Dieses Gesetz konkretisiert in Bezug auf Klimaschutz 
und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels das 
Staatsziel nach Artikel 31 der Verfassung des Freistaats 
Thüringen. 

§ 2 
Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

(1) Bei Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels wirken das Land, die Gemeinden und Land-
kreise, die Eigentümer, Besitzer und Nutzer von Anlagen, 
Gebäuden und Grundstücken sowie die Bürger im Rah-
men ihrer jeweiligen Möglichkeiten zusammen. 

(2) Jede natürliche und juristische Person soll zum Klima-
schutz beitragen und Vorsorge für die Vermeidung klima-
wandelbedingter Schäden und Gefahren im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten treffen. 

(3) Die Bürger sollen an der Planung und Umsetzung des 
Klimaschutzes und der Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels auf Landesebene beteiligt werden. Das betrifft 
sowohl eine Teilnahme an Verfahren als auch die Möglich-
keit einer Teilhabe an Projekten und Maßnahmen des Kli-
maschutzes.

(4) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Klima-
schutzes und die Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Die staatlichen, 
kommunalen und privaten Bildungs- und Informationsträ-
ger sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten über Ursachen 
und Bedeutung des Klimawandels sowie die Aufgaben 
des Klimaschutzes und der Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels aufklären. Andere Institutionen und Unter-
nehmen können zu dem notwendigen gesellschaftlichen 
Bewusstsein und der entsprechenden Bereitschaft zum 
Handeln beitragen.

(5) Die Landesregierung hat die Ziele dieses Gesetzes als 
Querschnittsziele in allen Bereichen der Landespolitik zu 
berücksichtigen. Sie trägt dafür Sorge, dass administrati-
ve Regelungen entsprechend der Ziele dieses Gesetzes 
möglichst angepasst und fortentwickelt werden. Dieses 
Gesetz ist bei Abwägungs- und Ermessensentscheidun-
gen zu beachten.

Zweiter Abschnitt 
Klimaschutz

§ 3 
Klimaschutzziele

(1) Ausgehend vom Basisjahr 1990 und unter Bezugnah-
me auf die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen 
in Thüringen soll bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der 
Treibhausgasemissionen um 60 bis 70 Prozent, bis zum 
Jahr 2040 um 70 bis 80 Prozent und bis zum Jahr 2050 
um 80 bis 95 Prozent erfolgen. Dabei ist das Erreichen 
der jeweils maximalen Emissionsreduktion für das Land 
handlungsleitend. Die Minderungsbeiträge aus dem euro-
päischen System für den Handel mit Treibhausgasemissi-
onszertifikaten werden dabei angerechnet.
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(2) Mit der Verringerung der Treibhausgasemissionen und 
dem Erhalt und weiteren Ausbau von natürlichen Kohlen-
stoffspeichern verfolgt das Land das Ziel der Treibhaus-
gasneutralität in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. 

§ 4 
Klimaverträgliches Energiesystem

(1) Ziel ist es, den Energiebedarf in Thüringen ab dem Jahr 
2040 bilanziell durch einen Mix aus erneuerbaren Energi-
en aus eigenen Quellen decken zu können. Dies erfordert 
Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Steigerung der 
Energieeffizienz und den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in den Sektoren Elektrizität, Wärme, Kälte und Mo-
bilität, zur Nutzung von Flexibilisierungsoptionen und zur 
Sektorenkopplung. Diese Maßnahmen sollen nach den 
Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit ausgeführt werden.

(2) Die Landesregierung unterstützt die Erschließung und 
Nutzung der Potenziale der erneuerbaren Energien, also 
der Windenergie, der Photovoltaik und Solarthermie, der 
Bioenergie, der Wasserkraft und der Geothermie sowie die 
Nutzung von Umweltwärme. Für die Nutzung der Wind-
energie wird dazu ein Prozent der gesamten Landesflä-
che bereitgestellt.

(3) Die Landesregierung unterstützt Energiesparen und 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, die Nut-
zung von Flexibilisierungsoptionen und Sektorenkopplung 
sowie die bedarfsgerechte Erschließung durch Energiein-
frastruktur.

(4) Die Landesregierung unterstützt öffentliche Stellen bei 
Klimaschutzaktivitäten.

§ 5 
Nachhaltige Mobilität

(1) Die Entwicklung des Verkehrssektors in Richtung nach-
haltige Mobilität soll dem Grundsatz des Vermeidens von 
Verkehr, des Verlagerns auf umweltfreundliche Verkehrs-
arten und des Verbesserns folgen. Ziel ist es, die Treib-
hausgasbilanz des Verkehrssektors, insbesondere durch 
eine verstärkte Auslastung und höhere Effizienz der Ver-
kehrsmittel, eine Steigerung des Anteils von Rad- und Fuß-
gängerverkehr sowie die verstärkte Nutzung des öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV), zu verbessern und 
den Verbrauch fossiler Energie systematisch, auch durch 
den Wechsel auf erneuerbare Energien, zu reduzieren. 
Die Landesregierung unterstützt und führt Maßnahmen 
durch, die diesem Ziel dienen, und nimmt selbst eine Vor-
bildfunktion ein.

(2) Bei der Gestaltung des ÖPNV wirkt die Landesregie-
rung darauf hin, dass sich dieser insbesondere durch ein 
verkehrsträgerübergreifendes Zusammenwirken, abge-
stimmte Taktfahrpläne und die Vernetzung mit individu-
ellen Mobilitätsangeboten zu einer attraktiven Alternative 
zum motorisierten Individualverkehr entwickelt. Ebenso 
soll bei der Gestaltung öffentlicher Straßen darauf hinge-
wirkt werden, dass sie den Erfordernissen eines attrakti-
ven und sicheren Fahrrad- und Fußverkehrs entsprechen.
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(3) Als wichtigen Beitrag für eine effiziente, umwelt- und 
sozialverträgliche Mobilität unterstützt die Landesregie-
rung auch Maßnahmen eines umfassenden Mobilitäts-
managements, die eine klimafreundliche Verkehrsnach-
frage befördern. 

§ 6 
Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie

(1) Die Landesregierung beschließt eine Integrierte Ener-
gie- und Klimaschutzstrategie als Handlungsgrundlage 
für das Erreichen der Klimaschutzziele. Beim Erstellen 
der Strategie sind die Wirkungsbeiträge und Wechselwir-
kungen durch Klimaschutzmaßnahmen des Bundes und 
der Europäischen Union sowie andere Landesstrategien 
ebenso zu berücksichtigen wie die Aspekte der Finanzier-
barkeit und Wirtschaftlichkeit. Verbände und Vereinigun-
gen sowie Bürger sind zu beteiligen. 

(2) Die Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie ent-
hält folgende Elemente:
1. Sektorbetrachtungen,
2. Ziele für Handlungsbereiche, insbesondere Ziele zum 

Umbau des Energiesystems, zum Energieverbrauch, 
zur Erhöhung der Energieeffizienz und zum Ausbau der 
erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung von Si-
cherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit 
der Energieversorgung, 

3. Strategien und Maßnahmen, um die Klimaschutzzie-
le des § 3 und Energieziele des § 4 Abs. 1 sowie der 
Nummer 2 zu erreichen, 

4. eine Landeswärmestrategie, welche den Beitrag des 
Wärmesektors für das Erreichen der Klimaziele ope-
rationalisiert.

(3) Die Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie ist 
vor der Beschlussfassung dem Landtag mit der Gelegen-
heit zur Stellungnahme zuzuleiten.

§ 7 
Vorbildwirkung der öffentlichen Stellen

(1) Den öffentlichen Stellen kommt beim Klimaschutz in ih-
rem Zuständigkeitsbereich eine allgemeine Vorbildfunkti-
on zu, der sie insbesondere durch Energieeinsparung, die 
effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Spei-
cherung von Energie, die Nutzung erneuerbarer Energi-
en sowie den effizienten Umgang mit anderen Ressour-
cen nachkommen.

(2) Die Landesregierung und alle Behörden der unmit-
telbaren Landesverwaltung sollen im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit und Möglichkeiten zur Verwirklichung der Kli-
maschutzziele beitragen. Sie ergreifen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen unter Berücksichtigung von Fi-
nanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit Maßnahmen zur 
Minderung der Treibhausgase, zur Energieeffizienz, zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien und der nachhaltigen 
Mobilität sowie zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels.

(3) Die Landesregierung soll bis zum Jahr 2030 die unmit-
telbare Landesverwaltung klimaneutral organisieren. Zur 
Verwirklichung dieses Ziels verabschiedet die Landesre-
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gierung auf der Basis einer Startbilanz ein Maßnahmen-
konzept, welches die Machbarkeit, Finanzierbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Maßnahmen berücksich-
tigt. Die Klimaneutralität soll möglichst durch die Einspa-
rung von Energie, die effiziente Bereitstellung, Umwand-
lung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie die 
Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien erreicht 
werden. Kompensationsmaßnahmen können Reduktion 
und Substitution ergänzen. Die Landesregierung legt dem 
Landtag auf Basis wesentlicher Indikatoren alle fünf Jah-
re einen Gesamtbericht zum Stand der Umsetzung des 
Konzeptes vor.

(4) Gemeinden und Landkreise erfüllen ihre Vorbildfunkti-
on in eigener Verantwortung. Die Landesregierung unter-
stützt sie dabei.

§ 8 
Kommunaler Klimaschutz und 

öffentliche Fernwärmeversorgung

(1) Gemeinden und Landkreise sind maßgebliche Akteu-
re im Klimaschutz zum Erreichen der Klimaschutzziele 
nach § 3. 

(2) Landkreise und Gemeinden können Klimaschutzstra-
tegien erstellen oder bestehende Strategien in ihrem je-
weiligen Zuständigkeitsbereich fortschreiben. Die Klima-
schutzstrategien sollen insbesondere Wege zur Minderung 
der Treibhausgase sowie zum Ausbau erneuerbarer Ener-
gien beschreiben. 

(3) Gemeinden können Wärmeanalysen und darauf auf-
bauende Wärmekonzepte erstellen. Eine Wärmeanalyse 
soll als Mindestanforderung eine grobe Einschätzung der 
im jeweiligen Gemeindegebiet anfallenden Wärmeener-
giebedarfe und -quellen, einschließlich Abwärme, beinhal-
ten. Die darauf aufbauenden Wärmekonzepte sollen Maß-
nahmen zur Reduzierung und klimaschonenden Deckung 
des Wärmeenergiebedarfs aufzeigen. Die Wärmekonzepte 
können Teil der Klimaschutzstrategie nach Absatz 2 sein.

(4) Energie-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsun-
ternehmen sowie öffentliche Stellen sind verpflichtet, den 
Gemeinden und Landkreisen zur Erstellung der Klima-
strategien sowie Wärmeanalysen und -konzepte nach den 
Absätzen 2 und 3 auf Anforderung erforderliche und ver-
fügbare Energiedaten zu übermitteln. Daten, die Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse darstellen, sind bei der Über-
mittlung als vertraulich zu kennzeichnen. Die übermittelten 
Daten dürfen nur zum Zwecke der Erstellung der Klima-
strategien sowie Wärmeanalysen und -konzepte nach den 
Absätzen 2 und 3 verarbeitet und genutzt werden. Dabei 
ist sicherzustellen, dass personenbezogene Daten sowie 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt bleiben.

(5) Ein Fernwärmeversorgungsunternehmen ist jede na-
türliche oder juristische Person, die Dritte als Letztverbrau-
cher über ein öffentliches Wärmenetz im Sinne des § 2 
Nr. 32 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 21. De-
zember 2015 (BGBl. I S. 2498) in der jeweils geltenden 
Fassung mit Wärme versorgt. Fernwärmeversorgungsun-
ternehmen nach Satz 1 sind verpflichtet, ein Konzept für 
ihr Wärmenetz zu entwickeln, das an dem Ziel der nahezu 
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klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 aus-
gerichtet ist und in dem auch die gegebenenfalls erforderli-
chen Durchführungsschritte für den Zeitraum bis zum Jahr 
2040 dargelegt werden. Die Konzepte nach Satz 2 sind 
nach ihrer Erstellung, spätestens jedoch drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes, der zuständigen Behörde 
vorzulegen und zu veröffentlichen, damit die Konzepte bei 
Maßnahmen entsprechend den Absätzen 2 und 3 sowie 
nach § 9 und im Rahmen der Raumordnung und Bauleit-
planung berücksichtigt werden können. Die Konzepte nach 
Satz 2 sind mindestens alle zehn Jahre zu überarbeiten.

(6) Fernwärmeversorgungsunternehmen nach Absatz 5 
Satz 1 haben sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes folgende Informationen auf der Internetseite des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens oder an anderer 
geeigneter Stelle im Internet zu veröffentlichen:
1. Informationen über die Umweltauswirkungen in Bezug 

auf Kohlendioxidemissionen und den Primärenergiefak-
tor der Fernwärme im jeweiligen Netz sowie

2. Produktinformationen zum Anteil der einzelnen Ener-
gieträger an dem Gesamtenergieträgermix der Fern-
wärmeerzeugung sowie der einzelnen Fernwärmenet-
ze, den das Fernwärmeversorgungsunternehmen im 
letzten oder vorletzten Jahr verwendet hat.

§ 9 
Klimaneutraler Gebäudebestand

(1) Das Land strebt bis zum Jahr 2050 einen nahezu kli-
maneutralen Gebäudebestand an. Gebäudeeigentümer 
sollen sich im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkei-
ten und persönlichen Verhältnisse bei der Bewirtschaftung 
und der energetischen Sanierung von Gebäuden sowie bei 
der gebäudebezogenen Nutzung erneuerbarer Energien 
an diesem Ziel orientieren.

(2) Die Landesregierung unterstützt im Rahmen der Mög-
lichkeiten Eigentümer von Gebäuden bei der Planung und 
Umsetzung von energetischen Maßnahmen. Zur gezielten 
Unterstützung der jeweiligen Gebäudeeigentümer und im 
Rahmen des Monitorings der Maßnahmen zu diesem Ge-
setz werden durch das Land gebäudespezifische empiri-
sche Daten erfasst, analysiert und zur Beratung der Ge-
bäudeeigentümer aufbereitet.

(3) Individuelle Sanierungsfahrpläne, Gebäudeenergie-
checks, Energiebedarfsausweise, zertifizierte Umweltma-
nagement- und Energiemanagementsysteme oder Ener-
gieaudits nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen 
und andere Energieeffizienzmaßnahmen vom 4. Novem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1483) in der jeweils geltenden Fas-
sung dienen den Gebäudeeigentümern als Informations- 
und Handlungsgrundlage zur schrittweisen Erfüllung des 
Ziels nach Absatz 1.

(4) Gebäudeeigentümer stellen, soweit ihre wirtschaftli-
chen und sonstigen persönlichen Verhältnisse ihnen dies 
gestatten, ab dem 1. Januar 2030 einen Mindestanteil er-
neuerbarer Energien von 25 Prozent zur Deckung des 
Wärme- und Kälteenergiebedarfs ihrer Gebäude sicher. Al-
ternativ dazu kann der Wärmebedarf aus Nah- oder Fern-
wärme mit einem Mindestanteil von 75 Prozent hocheffi-
zienter Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen oder mit einem 
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Mindestanteil erneuerbarer Energien von 25 Prozent ge-
deckt werden oder es können Instrumente entsprechend 
Absatz 3 vorgehalten werden.  

Dritter Abschnitt 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels

§ 10 
Ziele der Anpassung an die Folgen des Klimawandels

(1) Zum Schutz der Gesundheit und des Eigentums der 
Bürger, der biologischen Vielfalt und der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft sowie der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der 
Sicherung von Infrastruktur und Wirtschaft, insbesonde-
re der Forst- und Landwirtschaft und der Förderung guter 
Lebens- und Arbeitsbedingungen soll der globale Klima-
wandel berücksichtigt werden. Dies gilt beim staatlichen 
Handeln entsprechend der Zuständigkeiten sowie bei der 
Vorsorge des Einzelnen.

(2) Zur Begrenzung der negativen Folgen des Klimawan-
dels ergreifen die jeweils zuständigen Stellen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten die erforderlichen Anpassungs-
maßnahmen.

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 2 dienen insbesondere 
der Gefahrenvorsorge und -abwehr, der Gesundheit des 
Einzelnen und der Allgemeinheit, dem Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen sowie der Förderung einer nach-
haltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft.

§ 11 
Integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpassung an 

die Folgen des Klimawandels

(1) Die Landesregierung beschließt ein Integriertes Maß-
nahmenprogramm zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels in Thüringen. Es wird unter der Berücksichtigung 
der Aspekte der Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit er-
stellt und enthält sektorspezifische Strategien und Maß-
nahmen zur Begrenzung der negativen Folgen des Kli-
mawandels.

(2) Das Integrierte Maßnahmenprogramm zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels ist vor der Beschlussfas-
sung dem Landtag mit der Gelegenheit zur Stellungnah-
me zuzuleiten.

§ 12 
Kommunale Maßnahmen zur Anpassungan die Folgen 

des Klimawandels

Landkreise und Gemeinden in Thüringen können für ihren 
Verantwortungsbereich eigene Untersuchungen zur Ver-
wundbarkeit durch Klimafolgen durchführen, um darauf 
aufbauend individuelle Anpassungskonzepte oder Maß-
nahmenprogramme zu erstellen. Die Landesregierung un-
terstützt diese dabei nach Möglichkeit finanziell und stellt 
zudem Datengrundlagen und vorhandene Erkenntnisse 
zur Verfügung. 
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Vierter Abschnitt 

Monitoring, Zuständigkeiten

§ 13 
Monitoring und Fortschreibung

(1) Das Erreichen der Ziele dieses Gesetzes sowie die 
Umsetzung der Integrierten Energie- und Klimaschutz-
strategie nach § 6 und des Integrierten Maßnahmenpro-
gramms zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
nach § 11 werden durch ein Monitoring quantitativ und 
qualitativ überprüft. 

(2) Die Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie nach 
§ 6 sowie das Integrierte Maßnahmenprogramm zur An-
passung an die Folgen des Klimawandels nach § 11 wer-
den auf Grundlage des Monitorings nach Absatz 1 min-
destens alle fünf Jahre fortgeschrieben. 

(3) Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz auf kommu-
naler Ebene wie auf Landesebene, insbesondere bei der 
Umsetzung der Vorbildwirkung nach § 7 Abs. 1, des kom-
munalen Klimaschutzes nach § 8 Abs. 1 und der kommu-
nalen Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels nach § 12 Satz 1, erstattet die Landesregierung 
dem Landtag mindestens alle fünf Jahre einen Bericht. 

§ 14 
Beiräte

(1) Das für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels zuständige Ministerium bildet einen wissen-
schaftlichen Beirat für Klimaschutz und Klimafolgenanpas-
sung, der das zuständige Ministerium bei der Umsetzung 
der Klimaschutzziele und der Ziele der Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels berät und auf Grundlage des 
Monitorings nach § 13 Vorschläge zur Weiterentwicklung 
aufzeigt. Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern 
verschiedener wissenschaftlicher Bereiche.

(2) Das für Energiepolitik zuständige Ministerium bildet ei-
nen Beirat für die Thüringer Energiewende, der die Ener-
gie- und Klimaschutzpolitik in Thüringen beratend begleitet. 
Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern verschie-
dener gesellschaftlicher Bereiche.

§ 15 
Behördliche Überwachung und Zuständigkeit

(1) Die Überwachung der Beachtung der Anforderungen 
nach § 8 Abs. 5 und 6 sowie § 9 Abs. 4 an nichtöffentli-
che Stellen obliegt der nach dem Energiewirtschaftsge-
setz zuständigen Landesbehörde. Sie kann im Einzelfall 
die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung dieses 
Gesetzes anordnen. 

(2) Das für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels zuständige Ministerium koordiniert die Ver-
pflichtungen der öffentlichen Stellen und die Berichterstat-
tung zu diesem Gesetz.
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Fünfter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 16 
Verordnungsermächtigung

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung für die Überprüfung der Einhaltung der Ver-
pflichtungen nach § 9 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 das 
Verfahren der Überprüfung und der Nachweisführung, den 
Inhalt und die Form der vorzuhaltenden Nachweise durch 
die Gebäudeeigentümer, die Art und den Umfang der durch 
die Überwachungsbehörden zu erhebenden Daten sowie 
das Verfahren zu deren Verarbeitung zu regeln. Zur Ausge-
staltung der Unterstützungsmaßnahmen und des Monito-
rings nach § 9 Abs. 2 wird die Landesregierung ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, was gebäudespe-
zifische empirische Daten sind, und das Verfahren der Da-
tenerhebung und -verarbeitung dazu unter Berücksichti-
gung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu regeln. 

(2) Zur Ausgestaltung der Datenübermittlungsverpflich-
tung nach § 8 Abs. 4 wird die Landesregierung ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, was Energieda-
ten im Sinne des § 8 Abs. 4 sind und welche Energieda-
ten zur Erstellung der Klimastrategien sowie Wärmeanaly-
sen und -konzepte  nach § 8 Abs. 2 und 3 erforderlich sind.

(3) Zur Ausgestaltung der Veröffentlichungspflicht nach § 8 
Abs. 6 wird die Landesregierung ermächtigt, durch Rechts-
verordnung den Veröffentlichungsort, die Form und die Art 
der Veröffentlichung und der Datendarstellung sowie den 
näheren Inhalt der zu veröffentlichenden Daten zu regeln.

§ 17 
Gleichstellungsbestimmung

Status und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gel-
ten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

§ 18 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2018 in Kraft und mit Ablauf 
des 31. Dezember 2050 außer Kraft.



20

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/4919

Begründung:

A. Allgemeines

Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind 
globale Aufgaben, die nur arbeitsteilig auf der Ebene der Staatenge-
meinschaft, der Nationalstaaten und innerhalb dieser im Rahmen der 
jeweiligen verfassungsorganisatorischen Aufgabenzuweisungen gelöst 
werden können. Für die Bundesrepublik Deutschland gilt die föderale 
Ordnung des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347), ergänzt durch 
Artikel 28 Grundgesetz, die den Ländern, Landkreisen und Gemeinden 
originäre Aufgaben, Regelungskompetenzen und damit auch Verant-
wortung für den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels zuweist.

Nach Vorliegen des fünften Sachstandsberichts des Weltklimarats (In-
tergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ist deutlich gewor-
den, dass der Mensch maßgeblicher Verursacher der jüngsten Verän-
derungen im Klimasystem ist. Das im Dezember 2015 von 195 Staaten 
verabschiedete Abkommen von Paris hat die Erkenntnisse aus Beob-
achtungen und der Klimaforschung aufgegriffen und internationale Zie-
le verankert. Danach soll die Zunahme der durchschnittlichen Erdober-
flächentemperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf deutlich 
unter zwei Grad Celsius begrenzt werden, und es sollen Anstrengun-
gen unternommen werden, diese Erhöhung auf 1,5 Grad Celsius zu be-
schränken. 

Im November 2016 legte die Bundesregierung mit ihrem Klimaschutz-
plan 2050 eine nationale Planung für die Treibhausgasminderung in 
Deutschland vor. Darin werden alle Sektoren betrachtet und es werden 
Ziele für den Klimaschutz in Deutschland als Regierungsprogramm vor-
gegeben. Demnach sollen die deutschen Emissionen in den Jahren von 
2014 bis 2030 um 38 bis 40 Prozent reduziert werden, wobei die Emis-
sionsminderungen besonders in den Sektoren Energieversorgung, Ge-
bäude und Verkehr erfolgen sollen. Nationale Beiträge müssen laut Pa-
riser Abkommen alle fünf Jahre fortgeschrieben werden, dabei gilt ein 
Ambitionsmechanismus, das heißt künftige nationale Beiträge müssen 
über den bereits gemeldeten Zielen liegen. 

Auch wenn die für den Klimaschutz erforderlichen Maßnahmen global 
wirksam werden, erfordern sie Aktivitäten auf allen Ebenen, von den 
Einzelnen, von Gemeinden und Landkreisen, allen Sektoren der Wirt-
schaft und kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Das Thüringer 
Klimagesetz nimmt diese Verpflichtung für den Klimaschutz und die An-
passung an unvermeidliche Folgen des Klimawandels auf und definiert 
eigene Ziele und den Rahmen für Maßnahmen, die mit den wissenschaft-
lich begründeten globalen Zielen in Übereinstimmung stehen. Die Kli-
maschutzziele und Maßnahmen Thüringens sollen einer regelmäßigen 
Überprüfung unterzogen werden. 

Das Jahr 2016 war weltweit das wärmste Jahr seit Beginn der Wetter-
aufzeichnungen, zusammen mit den Jahren 2014 und 2015 handelt es 
sich um die drei wärmsten Jahre. Die Folgen des anthropogen verur-
sachten Klimawandels sind nicht nur weltweit, sondern auch in Thürin-
gen bereits deutlich spürbar. Die dekadische Jahresmitteltemperatur hat 
von 7,4 Grad Celsius für die Dekade der Jahre 1961 bis 1970 auf 8,6 
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Grad Celsius für die Dekade der Jahre 2001 bis 2010 und auf 8,8 Grad 
Celsius für die Dekade der Jahre 2006 bis 2015 zugenommen. Neben 
dem nachweislichen Anstieg der globalen Mitteltemperatur werden stär-
kere Witterungsschwankungen und eine deutliche Zunahme von Witte-
rungsextremen erwartet. Die Folgen sind beispielsweise stärkere Hit-
zeperioden, Trockenperioden, weniger Schneerücklagen und stärkere 
Starkniederschläge.

Neben gravierenden Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen 
und auf Natur und Umwelt verursacht der Klimawandel auch große 
wirtschaftliche Belastungen, beispielsweise im Tourismus und in der 
Land- und Forstwirtschaft sowie durch Schäden an Gebäuden und In-
frastrukturen, sofern keine ausreichenden Klimaschutz- und Klimafol-
genanpassungsmaßnahmen getroffen werden.

Damit kommen, neben dem Klimaschutz, der Abschwächung der Fol-
gen sowie der Anpassung an die nicht mehr zu vermeidenden Folgen 
des Klimawandels eine ebenso große Bedeutung zu. Klimaschutz und 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels müssen dabei als zwei un-
trennbare Seiten derselben Münze betrachtet werden. Je erfolgreicher 
der Klimaschutz auf globaler Ebene ist, desto geringer können die Ver-
änderungen klimatologischer Größen auf der lokalen Ebene ausfallen 
und damit die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen. Mit der Deutschen 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel (Beschluss der Bundesregie-
rung vom 17. Dezember 2008) und den dazugehörigen Aktionsplänen 
liegt eine bundesweit gültige Orientierung vor, an deren Umsetzung und 
Fortschreibung sich Thüringen beteiligt.

Thüringen anerkennt seine Verpflichtung, in seinem Zuständigkeitsbe-
reich zu handeln und die notwendigen Maßnahmen und Prozesse zur 
Begegnung des Klimawandels und zur Anpassung an seine unvermeid-
baren Folgen einzuleiten. Dem dient das vorliegende Gesetz.

Das europäische System für den Handel mit Treibhausgasemissions-
minderungszertifikaten verbietet es den Mitgliedsstaaten und ihren re-
gionalen Einheiten nicht, eigene Reduktionsziele zu statuieren und die-
se mit entsprechenden Maßnahmen zu flankieren. Die Ziele sowie die 
entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen dürfen jedoch nicht mit den 
unionsweit festgelegten Regelungen in Konflikt stehen. Diesem Grund-
satz trägt das vorliegende Gesetz Rechnung.

Unter Verweis auf den Querschnittscharakter von Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung stehen sowohl dem Bund als auch den Ländern 
Gesetzgebungskompetenzen zu. Die Befugnis des Bundes zur Gesetz-
gebung ergibt sich als konkurrierende Gesetzgebung im Wesentlichen 
nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 24 des Grundgesetzes (Luftreinhaltung), die 
der Länder nach Artikel 70 Abs. 1 des Grundgesetzes. Maßstab für die 
kompetenzrechtliche Qualifikation einer Regelung ist der in den Regelun-
gen objektiv zum Ausdruck kommende vorrangige Normzweck. Vorran-
giger Normzweck dieses Gesetzes sind die Verringerung des Ausstoßes 
von Treibhausgasen und damit der Klimaschutz sowie die Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels. Ein wesentliches Element ist dabei 
die Festlegung verbindlicher Treibhausgasemissionsminderungszie-
le auf Landesebene und handlungsleitender Konzepte bei Klimaschutz 
und Klimafolgenanpassung. Daneben werden Instrumente zur Umset-
zung dieses Ziels geregelt.

Den Ländern steht im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die Ge-
setzgebungskompetenz zu, solange und soweit der Bund nicht von sei-
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ner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat (Artikel 72 Abs. 1 
des Grundgesetzes). Auf Bundesebene wurden in der Vergangenheit 
verschiedene Gesetze verabschiedet, die dem Klimaschutz dienen, im 
Hinblick auf das Ziel der Luftreinhaltung jedoch keinen abschließenden 
Charakter haben und insbesondere keine abschließende Regelung zu 
verbindlichen Treibhausgasemissionsminderungszielen außerhalb des 
Emissionshandels enthalten. Hierdurch verbleibt Gestaltungsspielraum 
für den Landesgesetzgeber zur Festsetzung gesetzlicher Treibhausga-
semissionsminderungsziele, der vorliegend ausgefüllt wird.

Neben der Festsetzung von verbindlichen Treibhausgasemissionsmin-
derungszielen soll der Klimaschutz durch dieses Gesetz auch durch 
die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien gefördert werden. Die 
Gesetzgebungskompetenz ergibt sich insoweit ebenfalls aus Artikel 74 
Abs. 1 Nr. 24 des Grundgesetzes. Auch hier liegt keine abschließen-
de bundesrechtliche Regelung vor, insbesondere stellt das Erneuerba-
re-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) vom 7. August 2008 (BGBl. I 
S. 1658) in der jeweils geltenden Fassung keine solche abschließende 
Regelung dar. § 1 Abs. 2 EEWärmeG benennt lediglich das Ziel, dazu 
beizutragen, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch 
für Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu erhöhen. 
Dies stellt keine abschließende Regelung hinsichtlich der Zielvorgabe 
dar, welche auch nicht als Begrenzung auf 14 Prozent zu verstehen ist 
und zudem auf das gesamte Bundesgebiet bezogen ist. Weiter sollen 
die Regelungen im Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz nur zum Er-
reichen dieses Ziels beitragen. Somit liegt keine abschließende Rege-
lung vor und der Landesgesetzgeber ist berechtigt, ergänzende Maß-
nahmen im Wärmebereich zu ergreifen.

Das Gesetz legt Veröffentlichungspflichten der Fernwärmeversorgungs-
unternehmen fest. Im Fernwärmebereich hat der Bund mit § 1 Abs. 4 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme Regelungen zu Veröffentlichungspflichten getroffen. Auf die-
sem Gebiet hat der Bund nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 des Grundgeset-
zes eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Die Regelung des 
§ 1 Abs. 4 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Fernwärme beinhaltet keine Veröffentlichungspflicht für die 
nach dem § 8 Abs. 6 ThürKlimaG zu veröffentlichenden Informationen 
und die Art und Weise der Veröffentlichung im Internet. Die Regelung 
des Bundes ist damit nicht abschließend, so dass diesbezüglich eine 
Regelungskompetenz des Landes gegeben ist.

Soweit in diesem Gesetz Regelungen zur Raum- oder Landesplanung 
getroffen werden, stützen sich diese auf Artikel 74 Abs. 1 Nr. 31 des 
Grundgesetzes (Raumordnung) in Verbindung mit Artikel 72 Abs. 3 Nr. 4 
des Grundgesetzes.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 Zweck des Gesetzes

Zu Absatz 1

Der Absatz 1 führt den Regelungsbedarf in Bezug auf Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung auf Ebene der Landesgesetzgebung auf. Das 
Gesetz dient der Festlegung verbindlicher Klimaschutzziele für Thürin-
gen sowie der rechtlichen Grundlagen für die Erarbeitung, Umsetzung, 
Überprüfung und Fortschreibung von Maßnahmen zur Erreichung der 
Emissionsminderungsziele sowie von Maßnahmen zur Anpassung an 
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die Folgen des Klimawandels. Das Gesetz dient damit der Verwirkli-
chung einer kontinuierlichen, konsequenten Klimapolitik des Landes. 
Diese orientiert sich an internationalen und nationalen Zielen und An-
strengungen und leistet einen Beitrag, die nationalen und internationa-
len Ziele zu erreichen.

Zu Absatz 2

Artikel 20a des Grundgesetzes und insbesondere Artikel 31 der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen gebieten den Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen der Menschen im Rang eines Staatsziels, ohne die ter-
ritoriale Eingrenzung dieses Schutzes vorzunehmen. Dementsprechend 
wird auch hier das Ziel des Gesetzes nicht nur auf Thüringen begrenzt. In 
Ergänzung zu dem in Artikel 20a des Grundgesetzes benannten Staats-
zielen werden die in der Verfassung des Freistaats Thüringen benannten 
Ziele konkret aufgeführt, um den direkten Bezug des Gesetzgebungs-
vorhabens mit diesen übergeordneten Zielen herzustellen. 

Zu § 2 Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz und Klimafol-
genanpassung

Zu Absatz 1

Durch die gesetzliche Festlegung zum Zusammenwirken der wesent-
lichen Adressaten in Absatz 1 wird der Anspruch zum Schutz des Kli-
mas und zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels etabliert. Da-
bei müssen sich die Klima- und Energiepolitik des Landes ebenso wie 
die Maßnahmen der anderen Akteure insbesondere an den gegebe-
nen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ausrichten. 
Auch sind im entsprechenden Handeln Wirtschaftlichkeitsanforderun-
gen Rechnung zu tragen.

Der Absatz enthält eine allgemeine Aufforderung, den eigenen Möglich-
keiten entsprechend zur Verwirklichung von Klimaschutz und Klimafol-
genanpassung beizutragen. Die allgemeine Verpflichtung verdeutlicht, 
dass der Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung nicht nur Aufga-
ben der öffentlichen Hand sind, sondern die Mitwirkung aller erforder-
lich ist, um diese Ziele zu erreichen. 

Zu Absatz 2

Der Absatz trägt der Tatsache Rechnung, dass Klimaschutz und Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels nicht nur auf staatliches Handeln 
begrenzt sind. Artikel 31 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
setzt bereits auch die Bewohner des Landes in die Pflicht zum Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen. Der Absatz konkretisiert dies in Form 
einer Anforderung an jeden und jede zum Klimaschutz und zur Vorsorge 
für die Vermeidung klimawandelbedingter Schäden und Gefahren (also 
Klimafolgenanpassung). Der Absatz richtet sich an natürliche und juris-
tische Personen. 

Zu Absatz 3

Der Absatz fordert eine Beteiligung der Bürger Thüringens sowohl an 
der Planung und Umsetzung des Klimaschutzes als auch eine Teilhabe 
an der Wertschöpfung. Dieser Aspekt ist für die künftige Akzeptanz der 
Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen besonders wich-
tig, andererseits dokumentiert er die Notwendigkeit des Dialogs, um Be-
lange der Bürger in der Energiewende und im Klimaschutz berücksich-
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tigen zu können und damit auch die zum Schutz der Lebensgrundlagen 
notwendigen Maßnahmen positiv zu beeinflussen. Satz 1 richtet sich an 
die Landesebene und ist dahin gehend als ermessensleitend in Bezug 
auf die §§ 10 und 24 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
bewerten. Auf eine verpflichtende Vorgabe für Gemeinden wird verzich-
tet, da davon auszugehen ist, dass diese in ihrem Verantwortungsbe-
reich ebenfalls eigenständig die Bürgerbeteiligung stärken können. Da-
her erfolgt die Einschränkung auf die Landesebene. 

Durch Möglichkeit der Teilhabe an der Wertschöpfung sollen insbeson-
dere auch regionale Bezüge gestärkt und ein Einkommen für die zu Be-
teiligenden generiert werden. 

Zu Absatz 4

Der Absatz trägt der Tatsache Rechnung, dass die Bildung eine wich-
tige Rolle spielt für die Verbesserung der Akzeptanz von Maßnahmen 
zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung und der Motivation, 
selbst zum Klimaschutz beizutragen. Dies gilt insbesondere mit Blick 
auf das Erreichen der mittelfristigen Klimaschutzziele. Je früher die ent-
sprechenden Zusammenhänge bekannt sind, desto früher können ein 
sparsamer Umgang mit Energie sowie ein klimabewusster Umgang mit 
Ressourcen allgemein im Lebensalltag selbstverständlich werden. Die 
Bildungs- und Informationsträger erfüllen diese Aufgaben im Rahmen 
ihrer vorhandenen Möglichkeiten. Aber auch andere Institutionen und 
Unternehmen werden explizit erwähnt, da sie als Multiplikatoren eine 
wichtige Rolle in den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpas-
sung spielen können. Sie können damit zum Erfüllen dieser gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe beitragen. 

Zu Absatz 5 

Der Absatz verpflichtet die Landesregierung, die Ziele des Gesetzes als 
Querschnittsziele zu verfolgen. Dieser breite Ansatz ist angebracht, um 
die notwendige Durchdringung zu erreichen. Klimaschutz und Klimafol-
genanpassung sind damit nicht nur energie- und umweltpolitische Ziele, 
sondern sollen in allen Politikfeldern mitbedacht und umgesetzt werden. 

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind als dauernde Verpflich-
tung für diese und nachfolgende Generationen anzusehen. Vor diesem 
Hintergrund regelt Absatz 5, dass künftige Verordnungsvorhaben sowie 
sonstige administrative Regelungen, wie beispielsweise Förderrichtlini-
en und Allgemeinverfügungen, den Zielen dieses Gesetzes nicht zuwi-
derlaufen sollen. Für Rechtsnormen unterhalb der Gesetzesebene han-
delt es sich um eine ermessenlenkende Bestimmung für die Exekutive 
in ihrer Eigenschaft als Verordnungs- und Richtliniengeber. 

Die Bedeutung, die der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels für Gesetzesvorhaben der Legislative und für die Ver-
ordnungsgeber (Landesregierung, Ministerien) haben, schreibt sich im 
Verwaltungshandeln der Exekutive im Rahmen der Ermessensausübung 
fort. Die Bestimmung hat deklaratorische Bedeutung. Neue Rechtsver-
ordnungen und sonstige administrative Regelungen und bestehende 
administrative Regelungen sollen die Ziele des Gesetzes unterstützen. 

Besondere Bedeutung erlangen der Klimaschutz und die Klimafolgenan-
passung bei der Berücksichtigung von Förderrichtlinien, da auch diese 
die Ziele dieses Gesetzes berücksichtigen sollen. Damit öffnet der Ge-
setzgeber die Option, im Sinne einer breit angelegten Klimainitiative er-
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